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Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

der Gemeinde Schmidgaden und 

Vorhaben- und Erschließungsplan mit integrierter Grünordnung 

„Sondergebiet (SO) Freiflächen-Photovoltaikanlage Hartenricht,  

Änderung und Erweiterung“  

 und 

21. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Schmidgaden 

 
 

Abwägung der Bedenken und Anregungen 

aus der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 (2) BauGB 

und der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (2) BauGB 
 
 
    



Vorhabenbezogener Bebauungsplan und 21. Flächennutzungsplan-Änderung im Bereich „Sondergebiet (SO) Freiflächen-Photovoltaikanlage Hartenricht, Änderung  
und Erweiterung“ der Gemeinde Schmidgaden - Abwägung der nach § 3 (2) und § 4 (2) Abs.  BauGB eingegangenen Hinweise und Anregungen 
 

 
 
 

  

Schmidgaden, 13. Dezember 2023                                 Seite 2 

lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

Im Zuge der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (2) BauGB wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 

Am Verfahren beteiligt wurden folgende Träger öffentlicher Belange, die eine Stellungnahme abgegeben,  
jedoch keine Bedenken/Anregungen geäußert haben: 

 - Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bereich Forsten, 23.10.2023 

- Landratsamt Schwandorf, Bauamt, 15.11.2023 

- Gemeinde Freudenberg, 13.11.2023 

- Gemeinde Stulln, 27.10.2023 

- Markt Schwarzenfeld, 27.10.2023 

- Pledoc GmbH, 10.11.2023 

- Stadt Nabburg, 25.10.2023 

- Stadt Pfreimd, 31.10.2023 

- Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach, 03.11.2023 

- Wasserwirtschaftsamt Weiden, 28.11.2023 

- Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz, 29.11.2023 

- Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz, 30.11.2023 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

1 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bereich Forsten, 14.11.2023  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird auf die Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung verwiesen; 
alle dort vorgebrachten Gesichtspunkte wurden sachgerecht behan-
delt und abgewogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorhabenbezogene Be-
bauungsplan und die 21. Flä-
chennutzungsplan-Ände-
rung, Stand 11.10.2023, blei-
ben unverändert. 
  
ja: _________________ 
 
 
nein: _______________ 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

2 Autobahn GmbH des Bundes, 27.10.2023   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sehr geehrter Herr Blank, 
 
Belange des Baulastträgers für Bundesautobahnen werden nicht betroffen. Das 
Plangebiet liegt ca. 5,7 km von der BAB A93 und ca. 3,6 km von der BAB A6 ent-
fernt. 
 
Auf die vom Verkehr auf der BAB A93 und A6 ausgehenden und auf das Planungs-
gebiet evtl. einwirkenden Emissionen wird hingewiesen. Eine Abhilfe kann vom 
Straßenbaulastträger nicht eingefordert werden.   
 
Die Autobahn GmbH des Bundes ist für Vorhaben zuständig die innerhalb der An-
bauverbots- und -Baubeschränkungszone nach § 9 Absatz 1 und 2 des FStrG lie-
gen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ursula Speth 
 
Die Autobahn GmbH des Bundes 
Niederlassung Nordbayern | Außenstelle Fürth 
Nürnberger Str. 18 · 90762 Fürth 
 
Ursula Speth 
Abteilung Technische Verwaltung 
T +49 911 52 04-0 
F +49 911 52 04-299 
www.autobahn.de 

ursula.speth@autobahn.de 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen;  
keine Bedenken / Anregungen; 
Alle Einwirkungen aus der 5,7 km entfernten Autobahn werden uneinge-
schränkt hingenommen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorhabenbezogene Be-
bauungsplan und die 21. 
Flächennutzungsplan-Än-
derung, Stand 11.10.2023, 
bleiben unverändert. 
  
ja: _________________ 
 
 
nein: _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.autobahn.de/
mailto:TechnischeVerwaltung.Fuerth@nby.autobahn.de
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

3 TenneT TSO GmbH, 27.07.2023   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: 380/110-kV Leitung 
Die Schutzzone und der Leitungsverlauf wurden bereits entsprechend dem 
Lageplan richtig in die Planzeichnung eingetragen. 
 
Alle in der Stellungnahme aufgeführten Auflagen und Hinweise werden hin-
genommen, und konsequent beachtet, insbesondere auch bezüglich der Er-
richtung der Anlage (Bauzeit). Sämtliche Einwirkungen aus der Leitung wer-
den hingenommen. Ein entsprechender Hinweis ist bereits in den Planunter-
lagen enthalten. 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zu 2: Gleichstromtrasse SOL 
Es bestehen im Ergebnis keine Bedenken. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Vorhabenbezogene Be-
bauungsplan und die 21. 
Flächennutzungsplan-Än-
derung, Stand 11.10.2023, 
bleiben unverändert. 
  
ja: _________________ 
 
 
nein: _______________ 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

4 Regierung der Oberpfalz, Höhere Landesplanungsbehörde, 
30.10.2023 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird auf die Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung verwiesen; alle 
dort vorgebrachten Gesichtspunkte wurden sachgerecht behandelt und ab-
gewogen. 
 
Eine Endausfertigung des Bebauungsplans nach Abschluss des  Verfahrens 
wird der Regierung der Oberpfalz zugestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorhabenbezogene Be-
bauungsplan und die 21. 
Flächennutzungsplan-Än-
derung, Stand 11.10.2023, 
bleiben unverändert. 
  
ja: _________________ 
 
 
nein: _______________ 
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Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

5 Regionaler Planungsverband, 20.11.2023   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird auf die Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung verwiesen; alle 
dort vorgebrachten Gesichtspunkte wurden sachgerecht behandelt und ab-
gewogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorhabenbezogene Be-
bauungsplan und die 21. 
Flächennutzungsplan-Än-
derung, Stand 11.10.2023, 
bleiben unverändert. 
  
ja: _________________ 
 
 
nein: _______________ 
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Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

6 Deutsche Telekom Technik GmbH, 30.11.2023   

  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird auf die Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung verwiesen; alle 
dort vorgebrachten Gesichtspunkte wurden sachgerecht behandelt und ab-
gewogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorhabenbezogene Be-
bauungsplan und die 21. 
Flächennutzungsplan-Än-
derung, Stand 11.10.2023, 
bleiben unverändert. 
  
ja: _________________ 
 
 
nein: _______________ 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

7 Bayernwerk Netz GmbH, 30.11.2023   

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 20 kV-Leitung: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; alle Hinweise werden 
zur Kenntnis genommen und beachtet;  
Einwirkungen werden hingenommen. Ein Hinweis hierzu ist als Hinweis Nr. 1 
bereits in den Planunterlagen enthalten. Der Zaunverlauf wird im Bereich 
des Mastens geringfügig angepasst, so dass ein Abstand von 5,0 m zum 
Mastmittelpunkt eingehalten wird. Eine ungehinderte Zufahrt von der 
Straße aus ist gewährleistet. Innerhalb der Einzäunung befinden sich keine 
Masten. 
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Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Kabel: 
Sämtliche Hinweise werde zur Kenntnis genommen und beachtet. Der 
Schutzbereich des Mittelspannungskabels wird beachtet. Er liegt außerhalb 
der Einzäunung, wird aber informell in die Planzeichnung eingetragen. 
Die Sicherheitshinweise werden ebenfalls zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Zaunverlauf wird, wie 
beschrieben, im Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan, 
Stand 11.10.2023, gering-
fügig angepasst, und das 
MS-Kabel in die Planzeich-
nung des Vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans, Stand 
11.10.2023 informell einge-
tragen. 
Die 21. Flächennutzungs-
plan-Änderung, Stand 
11.10.2023, bleiben unver-
ändert. 
  
ja: _________________ 
 
 
nein: ______________ 
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8 Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern, 
23.10.2023 

  

  
 

 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird auf die Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung verwiesen; alle 
dort vorgebrachten Gesichtspunkte wurden sachgerecht behandelt und ab-
gewogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorhabenbezogene Be-
bauungsplan und die 21. 
Flächennutzungsplan-Än-
derung, Stand 11.10.2023, 
bleiben unverändert. 
  
ja: _________________ 
 
 
nein: _______________ 
 
 
 
 
 

 


